
Statuten

der

Deutschen Zoologischen Gesellschaft

mit den Beschlüssen der Versammlungen vom 9. April 1894, vom 29. Mai 1896,

vom 10. Juni 1897, vom 11. August 1901 und vom 2. Juni 1909.

§ 1.

Die »Deutsche Zoologische Gesellschaft« ist eine Ver-

einigung auf dem Gebiete der Zoologie tätiger Forscher, welche den

Zweck verfolgt, die zoologische Wissenschaft zu fördern, die gemein-

samen Interessen zu wahren und die persönlichen Beziehungen der

Mitglieder zu pflegen.

§ 2.

Diesen Zweck sucht sie zu erreichen

a) durch jährlich einmal stattfindende Versammlungen zur Ab-
haltung von Vorträgen und Demonstrationen, zur Erstattung

von Referaten und zur Besprechung und Feststellung gemein-

sam in Angriff zu nehmender Aufgaben.

b) durch Veröffentlichung von Berichten und anderen, in ihrem

Umfange vom Stande der Mittel der Gesellschaft abhängigen

gemeinsamen Arbeiten.

§ 3.

Die Mitglieder der Gesellschaft sind ordentliche und außer-

ordentliche.

Ordentliches Mitglied kann jeder werden, der als Forscher

in irgend einem Zweige der Zoologie hervorgetreten ist.

Außerordentliches Mitglied kann jeder Freund der Zoolo-

gie und der Bestrebungen der Gesellschaft werden, auch wenn er sich

nicht als Forscher betätigt hat. Die außerordentlichen Mitglieder

haben in allen Angelegenheiten der Gesellschaft nur beratende

Stimme.
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§ 4.

Anmeldungen zur Mitgliedschaft nimmt der Schriftführer

entgegen. Von der erfolgten Aufnahme durch den Vorstand macht er

dem Betreffenden Mitteilung. Der Vorstand entscheidet in zweifel-

haften Fällen, ob die Bedingungen zur Aufnahme erfüllt sind.

§ 5.

Jedes Mitglied zahlt zu Anfang des Geschäftsjahres, welches mit

dem 1. April beginnt und mit dem 31. März endet, einen Jahres-
beitrag von zehn bzw. fünf Mark (s. § 12 Abs. 3) an die Kasse

der Gesellschaft

^

Die Jahresbeiträge könnnen durch eine einmalige Bezahlung von

einhundert Mark abgelöst werden.

Wer im Laufe eines Geschäftsjahres eintritt, zahlt den vollen

Jahresbeitrag.

Mitglieder, welche der Gesellschaft mindestens 10 Jahre angehört

und während dieser Zeit jährlich einen Beitrag von 10 Mark entrichtet

haben, können für die Zukunft ihre Beiträge durch eine einmalige

Zahlung von fünfzig Mark ablösen.

§ 6.

Der Austritt aus der Gesellschaft erfolgt auf Erklärung an

den Schriftführer oder durch Verweigerung der Beitragszahlung.

§ 7.

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem Vorstande
versehen. Derselbe besteht aus:

1) einem Vorsitzenden, welcher in den Versammlungen den

Vorsitz führt und die Oberleitung der Geschäfte hat,

2) drei stellvertretenden Vorsitzenden, welche in

schwierigen und zweifelhaften Fällen der Geschäftsführung

gemeinsam mit den beiden anderen Vorstandsmitgliedern durch

einfache Stimmenmehrheit entscheiden,

3) einem Schriftführer, welcher die laufenden Geschäfte

besorgt und die Kasse der Gesellschaft führt; er wird nach

Ermessen des Vorstandes honoriert.

§ 8.

Die Amtsdauer des Vorstandes erstreckt sich auf zwei

Kalenderjahre.

1 Zu zahlen an die Filiale der Mitteldeutschen Kreditbank in Grießen,

Hessen.
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Während ihrer Amtszeit ausscheidende Vorstandsmitglieder werden

vom Vorstande auf die Restzeit der Amtsdauer durch Zuwahl ersetzt.

§ 9.

Der Schriftführer ist unbeschränkt wieder wählbar. Der Vor-

sitzende kann nach Ablauf seiner Amtszeit während der nächsten

zwei Wahlperioden nicht wieder Vorsitzender sein.

§ 10.

Die Wahl des Vorstandes geschieht durch Zettelabstimmung

der ordenthchen Mitglieder. Die Aufforderung dazu, sowie der Vor-

schlag des Vorstandes für das Amt des Schriftführers, haben recht-

zeitig durch den Vorstand zu erfolgen.

Die Wahl geschieht in der Weise, daß jedes Mitglied bis zum

31. Dezember seinen Wahlzettel an den Vorsitzenden einsendet. Zettel,

welche nach dem 31. Dezember eingehen, sind ungiltig. Der

Wahlzettel muß enthalten: 1) einen Namen für das Amt des Vor-

sitzenden und 2) drei Namen für die Amter seiner drei Stellvertreter

;

3) einen Namen für das Amt des Schriftführers. Diejenigen Mit-

glieder, auf welche die meisten Stimmen fielen, sind zum ersten bzw

zweiten und dritten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Bei Stimmengleichheit für zwei oder mehrere der Gewählten ent-

scheidet über deren Reihenfolge das Los.

Lehnen einer oder mehrere der Gewählten die Annahme der

Wahl ab, so ist sofort für die Stelle der Ablehnenden eine Ersatz-

wahl anzuordnen, die innerhalb 6 Wochen vorzunehmen ist.

Das Wahlergebnis stellt der Vorsitzende in Gegenwart eines

oder mehrerer Mitglieder der Gesellschaft fest; es wird unter An-

gabe der Stimmenzahlen im Vereinsorgan bekannt gemacht.

§ 11.

Der neugewählte Vorstand übernimmt die Leitung der Geschäfte,

sobald seine Wahl entsprechend den Vorschriften des § 10 vollzogen

ist. Bis dahin bleibt der frühere Vorstand im Amt.

§ 12.

Die Jahres-Versammlung beschließt über Ort und Zeit der

nächstjährigen Versammlung. In Ausnahmefällen, wenn unüberwind-

liche Hindernisse das Stattfinden der Versammlung an dem von der

vorjährigen Versammlung beschlossenen Orte oder zu der von ihr fest-

gesetzten Zeit unmöglich machen, kann der Vorstand beide bestimmen.

Die Vorbereitung der Versammlungen und die Einladung dazu

besorgt der Vorstand. Er bestimmt auch die Dauer der Ver-

sammlungen.
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Über jede Versammlung wird ein Bericht veröffentlicht. Von
diesem erhält jedes Mitglied, welches einen Jahresbeitrag von 10 Mark
entrichtet oder gemäß § 5 Abs. 3 die Jahresbeiträge durch eine ein-

malige Zahlung abgelöst hat, ein Exemplar unentgeltlich.

§ 13.

Die Jahresbeiträge dienen zunächst zur Bestreitung der Un-
kosten, welche aus den in den vorhergehenden Paragraphen auf-

geführten Geschäften erwachsen.

Das Übrige wird auf Antrag des Vorstandes und nach Beschluß

der Jahresversammlung im Sinne des § 2, unter b, verwendet.

§ 14.

Der Rechnungsabschluß des Geschäftsjahres wird von dem

Schriftführer der Jahresversammlung vorgelegt, welche auf Grund
der Prüfung der Rechnung durch zwei von ihr ernannte Revisoren

Beschluß faßt.

§ 15.

Als Organ für alle geschäftlichen Veröffentlichungen der Ge-

sellschaft dient der »Zoologische Anzeiger«.

§ 16.

Anträge auf Abänderung der Statuten müssen mindestens

zwei Monate vor der Jahresversammlung eingebracht und spätestens

einen Monat vor der Jahresversammlung den Mitgliedern besonders

bekannt gemacht werden. Zur Annahme solcher Anträge ist 2/3-^^"

jorität der Anwesenden erforderlich.

§ 17.

Wird ein Antrag auf Auflösung der Gesellschaft gestellt,

so ist er vom Vorsitzenden zur schriftlichen Abstimmung zu bringen.

Die Auflösung ist beschlossen, wenn ^4 aller Mitglieder dafür

stimmen. Die darauf folgende letzte Jahresversammlung entscheidet

über die Verwendung des Gesellschaftsvermögens.
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